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Einführung

Eine typische Form des Wirtschaftens ist, dass Arbeitgeber Zuwendungen von
dritter Seite, insbesondere von öffentlichen Trägern, erhalten und auf diese Weise
Arbeitsverhältnisse finanziert werden. Dieses Modell zeigt sich sowohl bei privaten
als auch bei öffentlichen Arbeitgebern.1

In der Privatwirtschaft kommen drittfinanzierte Arbeitsverhältnisse beispiels-
weise im Bereich der Sozialarbeit (Jugendhilfeeinrichtungen, Drogenarbeit, Erzie-
hungsberatungsstellen etc.), der beruflichen Fortbildung und Umschulung von Ar-
beitnehmern sowie der freien Wohlfahrtspflege vor.2

Im Öffentlichen Dienst gibt es darüber hinaus ganze Branchen, die zumindest
teilweise vom Staat finanziert werden.3 Ein plakatives Beispiel aus der Branche der
,Entwicklungszusammenarbeit‘ bildet etwa die Gesellschaft für Internationale Zu-
sammenarbeit (GIZ), eine privatrechtlich organisierte GmbH, deren alleinige Ge-
sellschafterin die Bundesrepublik Deutschland und deren Hauptauftraggeber das
Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ)
ist.4 Die GIZ ist dabei Hauptdienstleisterin der Bundesrepublik Deutschland, mit
dem Ziel, deren entwicklungspolitische Ziele zu erreichen. Im Jahr 2021 hatte die
GIZ ein Geschäftsvolumen von ca. 3,7 Mrd. Euro.5

Die Rolle von Drittmitteln wird insbesondere in der Wissenschaftsfinanzierung
immer bedeutender. Ohne entsprechende Zuwendungen von öffentlichen Geldge-
bern oder privaten Wirtschaftsunternehmen zur Finanzierung von speziellen For-
schungsvorhaben wären daher deutsche Hochschulen und außeruniversitäre For-
schungseinrichtungen im internationalen Vergleich nicht mehr konkurrenzfähig.6

1 S. schon Lakies, NZA 1995, 296; Plander, DB 1982, 1216.
2 Lakies, NZA 1995, 296; Ausführlich hierzu: Stiller, Das drittmittelfinanzierte Arbeits-

verhältnis, S. 26 f.
3 S. hierzu die Aufstellung im Beteiligungsbericht des Bundes 2021, hrsg. v. Bundesmi-

nisterium der Finanzen: https://www.bundesfinanzministerium.de/Web/DE/Themen/Bundesver
moegen/Privatisierungs_und_Beteiligungspolitik/Beteiligungspolitik/Beteiligungsberichte/betei
ligungsberichte.html (Stand: 19.7. 2023).

4 Bader/Hohmann, NZA 2017, 761.
5 https://www.giz.de/de/downloads/GIZ-2022-de-Jahresabschluss-2021.pdf (S. 16) (Stand:

19.7.2023).
6 Vgl. Preuß, Drittmittel für die Forschung, S. 2.
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Insgesamt beliefen sich die Drittmitteleinnahmen der Hochschulen in Deutschland
im Jahr 2020 auf rund 8,9 Mrd. Euro.7

Finanzierungen durch Dritte sind jedoch in der Regel nicht auf Dauer angelegt,
sondern erfolgen jeweils speziell für einzelne Vorhaben, die dann häufig als ,Pro-
jekte‘ bezeichnet werden – teilweisewohl auch deshalb, um zu verdeutlichen, dass es
sich dabei um etwas ,Einmaliges‘, ,Besonderes‘ bzw. ,Temporäres‘ handeln soll. In
der Folge haben die (mehrheitlich öffentlichen) Arbeitgeber als Drittmittelemp-
fänger daher ein Interesse daran, bestimmte Arbeitnehmer nur für den Finanzie-
rungszeitraum bzw. zur Durchführung dieser Projekte zu beschäftigen. Neben der
Möglichkeit, hierfür auf Leiharbeitnehmer zurückzugreifen, bieten sich aus Sicht der
Arbeitgeber auch befristete Arbeitsverträge für die Dauer der einzelnen Vorhaben an.
Dies führt jedoch auf Arbeitnehmerseite dazu, dass sich Projektmitarbeiter häufig
von Projekt zu Projekt und damit von Befristung zu Befristung hangeln8 (sog.
,Kettenbefristungen‘) und sich dadurch sozialer Unsicherheit ausgesetzt sehen.
Diese negative Folgeerscheinung ist vor allem sozialpolitisch nicht gewollt. Als
Normalarbeitsverhältnis wird nach wie vor der unbefristete Arbeitsvertrag angese-
hen, befristete Verträge sollen nur im Ausnahmefall zulässig sein.9 Zudem trägt
grundsätzlich der Arbeitgeber das Betriebsrisiko (§ 615 S. 3 BGB) und kann folglich
die Unsicherheit in Bezug auf die wirtschaftliche Entwicklung und den personellen
Bedarf seines Unternehmens nicht einfach auf den Arbeitnehmer abwälzen.

Die hohe praktische Relevanz des Themas bestätigt sich bei einem Blick auf die
Beschäftigtenzahlen. Bei der bereits erwähnten GIZ sind knapp die Hälfte der
6.530 Beschäftigten mit deutschem Arbeitsvertrag befristet beschäftigt.10 Von den
im Ausland tätigen – also den typischerweise in Entwicklungshilfeprojekten be-
schäftigten – Arbeitnehmern lag die Befristungsquote bei knapp 68 Prozent (1.628
von 2.402 AN).11 Mit dem Sonderbefristungstatbestand des § 2 Abs. 2 WissZeitVG

7 Vgl.: https://www.destatis.de/DE/Presse/Pressemitteilungen/2022/03/PD22_125_213.html
(Stand: 19.7. 2023). Die größten Drittmittelgeber waren dabei die Deutsche Forschungsge-
meinschaft (2,7 Mrd. Euro) sowie die gewerbliche Wirtschaft (1,5 Mrd. Euro).

8 Vgl. BAG 21.8.2019 – 7 AZR 572/17 NZA 2019, 1709 (fünf befristete Verträge, insge-
samt 33 Monate); BAG 21.11.2018 – 7 AZR 234/17, NZA 2019, 611 (sechseinhalb Jahre,
sechsmalige Vertragsverlängerung); BAG 23.1. 2019 – 7 AZR 212/17, AP TzBfG § 14
Nr. 174 (acht Verträge, insgesamt 29 Monate).

9 BeckOK ArbR/Bayreuther TzBfG, Vorbemerkung zu § 14.
10 Vgl. BT-Drs. 19/6968 (Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Grünen

zu befristeten Beschäftigtenverhältnissen bei der GIZ). Einzelwerte entnommen aus: Antwort
auf Frage 1, Tabelle 1 auf S. 2 (Personen mit deutschem Arbeitsvertrag), Antwort auf Fra-
ge 2a, Tabelle 1 auf S. 3 (befristet ohne Sachgrund) sowie Antwort auf Frage 2b, Tabelle 1 auf
S. 4 (befristet mit Sachgrund); Stand der Zahlen: 31.12.2018.

11 Vgl. BT-Drs. 19/6968 (Antwort der Bundesregierung auf die kleine Anfrage der Grünen
zu befristeten Beschäftigtenverhältnissen bei der GIZ). Einzelwerte entnommen aus: Antwort
auf Frage 2a, Tabelle 1 auf S. 3 (befristet ohne Sachgrund), Antwort auf Frage 2b, Tabelle 1
auf S. 4 (befristet mit Sachgrund) sowie Antwort auf Frage 2c, Tabelle 2 auf S. 5; Stand der
Zahlen: 31.12.2018.
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sind derzeit insgesamt 7.200 Wissenschaftliche Mitarbeiter beschäftigt (Stichtag:
1.12.2020). Diese Zahl entspricht 23 Prozent der befristeten Verträge an Universi-
täten und die Tendenz hier ist aufgrund der immer höher werdenden Relevanz der
Drittmittelforschung steigend.12

Projektbefristungen beschäftigen die Arbeitsgerichte daher schon seit jeher,
wobei bis heute Rechtsunsicherheit hinsichtlich ihrer Zulässigkeit besteht. Dies
hängt auch damit zusammen, dass sich das Befristungsrecht bis zum Inkrafttreten
des Teilzeit- und Befristungsgesetzes (TzBfG) am 1.1. 200113 imWesentlichen auf
entwickelte Rechtsprechungsgrundsätze zu § 620 BGB a.F. stützte und der Ge-
setzgeber trotz hoher praktischer Relevanz die Projektbefristung nicht ausdrück-
lich in den Sachgrundkatalog des § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1–8 TzBfG aufgenommen
hat. Der siebte Senat des Bundesarbeitsgerichts (BAG) behilft sich deshalb seither
mit der eigens geschaffenen Unterfallgruppe ,Projektbefristung‘ i. S. d. § 14 Abs. 1
S. 2 Nr. 1 TzBfG (vorübergehender Bedarf an Arbeitsleistung). Deren Voraus-
setzungen sind zwar amGesetz orientiert, weichen aber dennoch vomWortlaut der
Norm ab.

Diese Rechtsprechung bildet den Untersuchungsgegenstand der vorliegenden
Arbeit. Hierbei stellt sich zunächst die Frage nach der Zulässigkeit der Projektbe-
fristung. Dabei ist zu beachten, dass es speziell für Drittmittelprojektbefristungen in
Hochschulen und außeruniversitären Forschungseinrichtungen eine wechselhafte
Historie zwischen Sonderbefristungsregelungen und entwickelter Rechtsprechung
gibt, die 2007 durch Inkrafttreten des § 2 Abs. 2 WissZeitVG vorerst ihr Ende ge-
funden hat und die Frage nach der Zulässigkeit der ,allgemeinen‘ Projektbefristung
außerhalb des Sonderbefristungsrechts beeinflusst.

Zur Beantwortung dieser Frage soll zunächst der Projektbegriff definiert werden
(Erstes Kapitel). Im Anschluss werden die unterschiedlichen Rechtsgrundlagen für
Projektbefristungen vorgestellt und auf Rückschlüsse für die Zulässigkeit der Pro-
jektbefristung nach § 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG untersucht (Zweites Kapitel).
Sodann wird anhand einer Analyse der Rechtsprechung zur Projektbefristung nach
§ 14 Abs. 1 S. 2 Nr. 1 TzBfG die hinter dieser Fallgruppe stehende Interessenlage
herausgearbeitet. Auf dieser Grundlage kann schließlich die Frage nach der Zuläs-
sigkeit aus unionsrechtlicher und nationalrechtlicher Perspektive beantwortet wer-
den (Drittes Kapitel).

Die Arbeit schließt mit der Frage nach den Grenzen der Projektbefristung
(Viertes Kapitel). Darunter ist die Frage zu verstehen, ob die vom siebten Senat des

12 Abschlussbericht der Evaluation des novellierten Wissenschaftszeitvertragsgesetzes,
S. 55 (Tabelle 7), abrufbar unter: https://www.bmbf.de/SharedDocs/Downloads/de/2022/ab
schlussbericht-evaluation-wisszeitvg.html (Stand: 19. 7. 2023). Zum Vergleich der Stei-
gung: 2015 waren es 10 % und 2017 15 % drittmittelbefristete Verträge (vgl. S. 55–56 des
Berichts).

13 Gesetz über Teilzeitarbeit und befristete Arbeitsverträge vom 21.12.2000, BGBl. I.,
S. 1966.
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